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Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe  
der Daten im Zusammenhang mit Wahlen, Ehe- und Altersjubiläen,  

an Adressbuchverlage, an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr sowie 
an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit Wahlen 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) besteht das Recht, der Datenübe r-

mittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene zu widersprechen. 
 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-

naten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 

mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  

 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 

seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 
Gemäß § 50 Absatz 5 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 
BMG zu widersprechen. 

 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über A l-
ters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 

Auskunft erteilen über 
 
1. Familienname, 

2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 

 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejub i-

läum. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu se i-

nem Widerruf. 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

 
Gemäß § 50 Absatz 5 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 
BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können. 

 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 

 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 

4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenve r-

zeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 

Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu se i-
nem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr 
 

Gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der Anmeldung von 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 

tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Mel-
debehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 
1. Familienname, 

2. Vornamen und 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 

seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

 
Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Ab-
satz 2 BMG widersprechen zu können. 
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Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 

Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten 
übermitteln: 
 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 

 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesell-

schaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Wi-
derspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einz u-
legen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

 
 
Widersprüche gegen die Weitergabe von Daten können schriftlich beim Bürgermeister der 

Stadt Erkrath, Bürgerbüro, Bahnstraße 16, 40699 Erkrath, eingereicht werden.  
 
Erkrath, den 25.01.2021 

 
Stadt Erkrath 
Der Bürgermeister 
 

Im Auftrag 
gez. Döhr 
 

 

*** 
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Bekanntmachung zu den Schiedsamtswahlen 2021  

 
Schiedspersonen für Alt-Erkrath, Unterfeldhaus und Hochdahl gesucht 

 
In den Schiedsamtsbezirken I (Alt-Erkrath und Unterfeldhaus) und II (Hochdahl) sind die Ste l-
len der Schiedspersonen neu zu besetzen. Die bisherigen Schiedspersone n, Herr Prof. Dr. 
Hans-Werner Vohr und Herr Peter Lacase, sowie die stellvertretenden Schiedspersonen, 

Herr Paul Reiners und Frau Anja Pienkiewicz, scheiden im Juli 2021 aus dem Amt aus.  
 
Eine Schiedsperson ist im Wesentlichen zuständig für die Schlichtung in Streitigkeiten über  

 

 Ansprüche aufgrund des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB),  

 des im Nachbarrechtsgesetz für Nordrhein-Westfalen geregelten Nachbarrechts, so-
fern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,  

 Ansprüche über Verletzungen der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rund-
funk begangen worden sind, 

 Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.  
 
Zur Eignung für das Schiedsamt führt das Schiedsamtsgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen im § 2 folgendes aus: 
 
Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geei g-

net sein. Darüber hinaus kann Schiedsperson nur sein, wer die Fähigkeit zur Bekleidung ö f-
fentlicher Ämter besitzt und nicht unter Betreuung steht. 
 

Weiter sollte die Schiedsperson das 30. Lebensjahr vollendet haben, in dem Schiedsamtsb e-
zirk ihren Wohnsitz haben und nicht durch sonstige gerichtliche Anordnungen in der Verf ü-
gung über ihr Vermögen beschränkt sein. 
 

Zur Schiedsperson soll nicht gewählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat. 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in den Schiedsamtsbezirken I oder II ihren Woh n-

sitz haben, die Eignung für das Schiedsamt besitzen und Interesse an dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit haben, können sich bis zum 07.03.2021 beim Sachgebiet Ordnung und Wahlen der 
Stadt Erkrath für dieses Amt bewerben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshinte r-

grund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Auskunft erteilt: Herr Bennemann, Sachgebietsleitung Ordnung und Wahlen, E-Mail:  

ordnung@erkrath.de 
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